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Markt Neubrunn                                   

Rainberg Bote 
 
 

Nachrichten für Neubrunn und Böttigheim 
 
 

Informationen – Berichte – Vereinsnachrichten – wichtige Mitteilungen – Termine   

 

 

 

 

Gemeindeverwaltung Neubrunn 

Hauptstr. 27, 97277 Neubrunn 

Kontakt: 

Telefon: 09307 9889-0 

Fax:  09307 9889-10 

E-Mail:  info@neubrunn.de 

Internet: www.neubrunn.de 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag  08.00 - 12.00 Uhr 

Montag Nachmittag  13.00 - 16.30 Uhr  

Donnerstag Nachmittag  14.00 - 18.00 Uhr 
 

Anmeldeschluss für den nächsten Rainberg Boten: 

Donnerstag, 12. Februar 2026! 

Die nächste Ausgabe des Rainberg Boten erscheint: 

Donnerstag, 19. Februar 2026! 

 

 

Impressum 

Herausgeber u. Druck: 

Markt Neubrunn, Hauptstr. 27, 97277 Neubrunn 

Tel. 09307 / 9889 – 0, Fax 09307 / 9889 – 10 

info@neubrunn.de 
 

verantwortlich: Erster Bürgermeister Heiko Menig 
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Aus dem Rathaus 
 

 
 

Nächste Gemeinderatssitzung 
 

 

Mittwoch, 11.02.2026 

 

Beginn: 19.00 Uhr 

Sitzungssaal im Rathaus Neubrunn 

 
 

Nächste 

Bürgersprechstunde Böttigheim 
 

 

Dienstag, 10.02.2026 

Dienstag, 17.02.2026 
 

16.00 – 17.00 Uhr 

Rathaus Böttigheim 

 

Telefonische Terminvereinbarung ist 

jederzeit möglich. 
 

 

 
 

 

Nächster Notartermin 
 

 

Donnerstag, 19.02.2026 ab 17.00 Uhr 
 

Kontakt aufnehmen oder Termin vereinbaren: 

Notariat Marktheidenfeld 

Würzburger Str. 10, 97828 Marktheidenfeld 

Tel.   09391/98680 

Fax  09391/986851 

E-Mail  post@notare-marktheidenfeld.de 

 
 

 

Abfallentsorgung  
 

 

Restmüll  Freitag  06.02.2026 

Gelbe Tonne  Montag  09.02.2026 

Bioabfall  Freitag  13.02.2026 

Papier   Donnerstag 19.02.2026 

Restmüll  Freitag  20.02.2026 

Bioabfall  Freitag  27.02.2026 

 

 
 

Zusätzliche Müllsäcke sind im 

Bürgerbüro des 

Rathauses Neubrunn für 5,- € pro 

Müllsack erhältlich. 

 

Batterieabgabestellen: 
Rathaus Neubrunn und Böttigheim 

und Grüngutplatz Neubrunn 

 
 

Öffnungszeiten des Grüngutplatzes 
 

 

Neubrunn:  Sa. 10.00 - 12.00 Uhr 

 

Böttigheim: Sa. 13.00 - 15.00 Uhr 
 

 

Notdienste der Ärzte und 

Apotheken 
 

 
Den ärztlichen Bereitschaftsdienst erfahren Sie 
unter der Rufnummer  116117 (ohne Vorwahl). 
Fachärztlicher Bereitschaftsdienst der Kinder- und 
Jugendärzte  0700/35070035. 
In dringenden Fällen können Sie die Notrufnummer 
 112 (Rettungsdienst und Feuerwehr) wählen.  
Die Apothekennotdienste finden Sie unter der 
Hotline-Nr. der deutschen Apotheker: 
 0800 00 22833 (kostenlos aus dem deutschen  

Festnetz) 
 22833 vom Handy (max. 69 Cent/Min.) 

https://www.blak.de/notdienst/oeffentliche-

notdienstsuche/umkreissuche 

 
 

 

Öffnungszeiten des Rathauses an 

Fasching: 

Montag, 16.2.: 8.00 – 12.00 Uhr 

Dienstag, 17.2.: geschlossen 
 

 

 

mailto:post@notare-marktheidenfeld.de
https://www.blak.de/notdienst/oeffentliche-notdienstsuche/umkreissuche
https://www.blak.de/notdienst/oeffentliche-notdienstsuche/umkreissuche
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Kommunalwahlen –  

eventuelle Stichwahl 

am 22.03.2026 
 

 

Möchten Sie bei einer eventuell stattfindenden 
Stichwahl zur Wahl der ersten Bürgermeisterin oder 
des ersten Bürgermeisters bzw. der Landrätin oder des 
Landrats am Sonntag, 22.03.2026 Ihre Stimme auch 
per Briefwahl abgeben, vergessen Sie nicht, ein Kreuz 
an der entsprechenden Stelle auf Ihrer 
Wahlbenachrichtigung zu setzen. 
 

 

Wegen der Kommunalwahl  

ist das Rathaus  

am Montag und Dienstag,  

den 09. und 10.03. geschlossen! 
 

 
 

Mitteilung der Marktkasse  
 

 
Die 1. Rate Grund- und 
Gewerbesteuer sowie der 1. 
Abschlag für Wasser und 
Kanalgebühren ist zum 15. 
Februar zur Zahlung fällig.  

Bitte die Überweisungen mit der FAD-Nummer 
(Finanzadresse) kennzeichnen, die Sie den 
Bescheiden entnehmen können. Für unsere Abbucher 
laufen diese Verfahren automatisch, für die Barzahler 
gibt es jederzeit die Möglichkeit ein SEPA-Mandat zu 
erteilen. Dadurch ersparen Sie sich eventuell 
anfallende Mahngebühren oder Säumniszuschläge. 
 

Bei Rückfragen zur Zahlung/Sepa-Mandat wenden Sie 
sich bitte an Frau Streitenberger, Zimmer 10, Tel. 
9889-12. 

 
 

Bericht aus der Sitzung des 

Marktgemeinderates vom 

21.01.2026  
 

 

Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses, 
Fl.Nr. 668/1 Gem. Neubrunn; Antrag auf  

Genehmigungsfreistellung 

Der Marktgemeinderat stimmte einstimmig dem 
Bauvorhaben im Rahmen des 
Genehmigungsfreistellungsverfahrens zu. 
 

Gemeinde Altertheim, Bebauungsplan „Am 
Michelsberg 2“, Frühzeitige Beteiligung 

Die frühzeitige Beteiligung des Bebauungsplans 
„Michelsberg 2“ in Oberaltertheim findet in der Zeit von 
Montag, 19. Januar 2026, bis Freitag, 27. Februar 
2026, statt. 

Der Markt Neubrunn wird gemäß § 4 Abs. 1 BauGB als 
Behörde bzw. Träger öffentlicher Belange um 
Stellungnahme gebeten. 
Die Unterlagen sind auf der Gemeindehomepage 
veröffentlicht: https://www.altertheim.de/gemeinde-
altertheim/unsere-gemeinde/aktuelles-aus-
altertheim/187/bebauungsplan-michelsberg-2 
 

Der Marktgemeinderat beschloss einstimmig, dass 
keine Anregungen und Änderungsvorschläge 
vorgetragen werden. 
 

Umsetzung Klimaangepasstes 
Waldmanagement Plus, Vertrag FBG 

In der Sitzung am 19.02.2025 hat David Mayr (FBG) 
dem Marktgemeinderat das Klimaangepasste 
Waldmanagement Plus vorgestellt.  

Inzwischen wurde dem Markt Neubrunn der Vertrag für 
die Durchführung vorgelegt. 
Ziel ist es, das Modul A der Bundesförderung auf der 
Fläche des Marktes Neubrunn dauerhaft umzusetzen.  
 

Der Marktgemeinderat stimmte einstimmig dem 
Abschluss des Vertrags „Klimaangepasstes 
Waldmanagement Plus“ mit der 
Forstbetriebsgemeinschaft Würzburg w.V. zu. 
 

Forst und Wegeunterhalt, 
Mulchen/Schneiden/Nachpflege Wege und 
Feldränder 

Mittlerweile werden jährlich an verschiedenen Stellen 
Waldränder zurückgeschnitten und zugewachsene 
Wege freigemulcht. Hierzu ist eine entsprechende 
maschinelle Ausstattung erforderlich. 

In diesem Jahr wird hierzu erneut ein großer 
Forstmulcher benötigt, ebenso gibt es Bereiche, bei 
denen mit einem Bagger gearbeitet werden muss. 
Daher hat der Bauhof bei versch. Firmen angefragt, um 
die Arbeiten anzuschauen. 
 

Der Marktgemeinderat stimmte einstimmig dafür, dass 
die Arbeiten durch die Fa. Oberle ausgeführt werden. 
 

Anschaffung TETRA-Pager für die 
Freiwilligen Feuerwehren Böttigheim und 
Neubrunn 

Die Umstellung der Alarmierung der Feuerwehren von 
Analogfunk auf Digitalfunk geht stetig voran. Nachdem 
in der Vergangenheit die Fahrzeugfunkgeräte und die 
Handsprechfunkgeräte bereits auf Digitalfunk 
umgerüstet wurden, werden nun die analogen 
Funkmeldeempfänger und Sirenensteuergeräte durch 
digitale Funkmeldeempfänger und 
Sirenensteuergeräte ersetzt. 
 

Die Integrierte Leitstelle Würzburg wurde im letzten 
Jahr ertüchtigt und ist als einer der letzten 
Leitstellenbereiche in Bayern seit 01.11.2025 in der 
Lage, digital zu alarmieren. Nun ist auch die 
Umstellung von der bisherigen analogen Alarmierung 
auf die digitale Alarmierung notwendig, da das 
vorhandene Analogfunknetz des Landkreises künftig 
nicht mehr weiterbetrieben wird. Zudem sind damit 
Verbesserungen in der Alarmierung (Schnelligkeit und 
abhörsichere Versendung der Alarmdaten) verbunden. 

https://www.altertheim.de/gemeinde-altertheim/unsere-gemeinde/aktuelles-aus-altertheim/187/bebauungsplan-michelsberg-2
https://www.altertheim.de/gemeinde-altertheim/unsere-gemeinde/aktuelles-aus-altertheim/187/bebauungsplan-michelsberg-2
https://www.altertheim.de/gemeinde-altertheim/unsere-gemeinde/aktuelles-aus-altertheim/187/bebauungsplan-michelsberg-2
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Für die Beschaffung der neuen Funkmeldeempfänger 
(Pager) wurde zwischen dem Freistaat Bayern und der 
Firma Motorola ein Beschaffungsrahmenvertrag 
geschlossen, aus welchem die Kommunen 
abrufberechtigt sind.  
Der Marktgemeinderat beschloss einstimmig, dass 
aus dem Rahmenvertrag 55 digitale Pager beschafft 
werden. 
 

Antrag auf Verbot von Silvesterfeuerwerk 
Ortskern Neubrunn und Böttigheim 

Mit mehreren E-Mails wendet sich eine Anwohnerin 
wiederholt an den Markt Neubrunn bzgl. der Anregung 
des Verbots von Silvesterfeuerwerk in den Ortskernen 
Neubrunn und Böttigheim.  
 
Im Bereich von Kirchen oder Fachwerkhäusern ist es 
schon jetzt nicht gestattet, pyrotechnische 
Gegenstände zu zünden. In Neubrunn betrifft dies u.a. 
den Bereich um die Kirche, in Böttigheim den 
Marktplatz. Zusätzliche Anordnungen müssten 
entsprechend rechtlich fundiert begründet werden, z.B. 
über den schützenswerten historischen Ortskern, 
Denkmäler, Umwelt und Ähnliches. 
Auf das bereits bestehende Verbot macht der Markt 
Neubrunn jährlich über das Mitteilungsblatt sowie die 
App aufmerksam. Problematisch ist insofern nicht die 
Rechtsgrundlage selbst, sondern das Überwachen und 
Sanktionieren der Verbote. 
 
Der Marktgemeinderat lehnte mehrheitlich den Antrag 
auf Verbot eines Silvesterfeuerwerks im Ortskern von 
Neubrunn und Böttigheim ab.  
 

Vereinbarung Tierschutzverein Würzburg e.V. 

Am 18.12.2025 waren Bürgermeister und 
Geschäftsleiter in Würzburg für ein Gespräch vor Ort. 
Vertreter des Tierschutzvereins erläuterten, wie sich 
der Betrag von 1,00 Euro kalkulatorisch ergibt und 
welche Leistungen mit den dem Tierheim zur 
Verfügung stehenden Finanzmitteln abgedeckt 
werden. Mit E-Mail des Tierschutzvereins gibt dieser 
an, ca. fünf bis zehn Fundtiere im Jahr aus Neubrunn 
bzw. Böttigheim zu haben. Gleichzeitig wird bestätigt, 
dass bei einem Vertragsabschluss auch die 
herrenlosen Heimtiere im Tierheim aufgenommen 
werden. 
 
In den letzten Jahren fielen dem Markt Neubrunn 
gegenüber dem Tierschutzverein Würzburg e.V. keine 
Kosten für Fundtiere zur Last. Es waren jeweils 
anderweitige Lösungen gefunden worden oder die 
Voraussetzungen für eine Geltendmachung des 
Aufwendungsersatzes waren nicht eingehalten bzw. 
gegeben. 
 
Gleichwohl wäre der Abschluss einer Vereinbarung 
angesichts des erheblichen Aufwands sowie der 
ungewissen und schwer planbaren Vorgehensweise im 
Falle einer Abgabe eines Fundtiers an den Markt 
Neubrunn sowie aus Solidaritätsgründen mit dem 
Tierheim und einer dort tierschutzgerechten 
Unterbringung von Tieren sinnvoll.  
 

Der Marktgemeinderat stimmte einstimmig dem 
Abschluss der Vereinbarung mit dem Tierschutzverein 
Würzburg e.V. zu.  
 

Beschaffung Notstromaggregat 

Der Markt Neubrunn hat ein Angebot über ein mobiles 
Notstromaggregat mit 12 kVA erhalten. Es handelt sich 
um ein Vorführmodell mit 3 Betriebsstunden zu 
entsprechend günstigen Konditionen.  
Eine schnelle Entscheidung ist nötig, da das Produkt 
zu diesem günstigen Preis voraussichtlich nicht lange 
erhältlich ist. 
 
Der Marktgemeinderat stimmte einstimmig dem 
Angebot der Firma Thomas Reuß, Waldbüttelbrunn zu. 
Im Haushalt 2026 sind die entsprechenden Mittel 
einzuplanen. 
 

Erneuerung der Überdachung Bushaltestelle 
Rathaus 

Der Auftrag für die Erneuerung und Erweiterung der 
Überdachung der Bushaltestelle an der Hauptstraße 
Neubrunn wurde an die Fa. Holzbau Bernhard Grein, 
Böttigheim vergeben. 
Am 20.01.2026 fand hierzu ein Ortstermin statt. Bei 
einer Dacheindeckung mit Biberschwänzen müsste, 
wegen der Stabilität, ein weiterer Holzpfosten 
aufgestellt werden. Herr Grein regt die Anbringung 
eines Flachdaches an. 
 
Der Marktgemeinderat stimmte einstimmig der 
Anbringung eines Flachdaches zu. 
 

Bekanntgaben 
 
Der Bürgermeister gab bekannt … 
 
… dass am 22.01.2026 ein Gespräch mit dem Büro 
GMP bezüglich der Thematik Entnahmestellen zur 
Abstimmung der weiteren Vorgehensweise stattfand. 
Das Büro GMP empfiehlt, weitere Maßnahmen auch 
mit einer Brunnenbaufirma abzustimmen. Eine 
Trennung beider Verfahren – jeder Brunnen gesondert 
– wäre sinnvoll und wird angestrebt.  
 
… dass der Markt Neubrunn mit Schreiben des Amtes 
für Ländliche Entwicklung Würzburg vom 26.11.2025 
den Schlussbescheid für die Sanierung und den 
Umbau der Frankenlandhalle Böttigheim erhalten hat.  
Die Höhe der Unterstützung beträgt 612.514,04 €. 
 

 

Verkauf von Gewerbegrundstück  
 

 

Der Markt Neubrunn bietet das Gewerbegrundstück 
Beckenpfad 3, Fl.Nr. 668/4 Gem. Neubrunn, zum 
Verkauf an. 
Auf dem Grundstück befindet sich eine Fertighalle. Es 
war ursprünglich zur Bebauung mit dem neuen 
Feuerwehrhaus vorgesehen. Es ist erschlossen, der 
Gebäudeanschluss ausstehend. Innen sind die 
Rohbaumaßnahmen abgeschlossen. 
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Im Zuge der Errichtung des Feuerwehrhauses auf dem 
benachbarten Grundstück Fl.Nr. 668/1 würde die 
Zuwegung, vom „Beckenpfad“ kommend, seitens der 
Gemeinde asphaltiert. Diese wäre folglich vom 
Grundstück 668/4 noch abzutrennen.   
Das Grundstück weist inkl. dieser Zuwegung eine 
amtliche Fläche von 4.835 qm auf. 
Der Bodenrichtwert wird aktuell mit 45 Euro/qm 
angegeben. 
 
Das Grundstück befindet sich im Bereich des 
Bebauungsplans Mainzer Straße, abrufbar unter:  
https://www.neubrunn.de/media/1766/mainzer_strass
e.pdf 
Pläne sowie weitere Informationen erhalten Sie auf der 
Homepage der Gemeinde www.neubrunn.de 
 
Interessenten werden gebeten, bis 25.02.2026 Ihr 
Interesse unter bauverwaltung@neubrunn.de zu 
hinterlegen. 
Ein Ortstermin kann nach Terminabsprache 
stattfinden. 
 

 

Grundsteuer in Bayern –  

Anzeige von Änderungen  
 

 
Wie kann ich die Änderung(en) anzeigen? 
Sie können die Änderung(en) am Grundstück bzw. am 
Betrieb der Land- und Forstwirtschaft über  

• den Vordruck 
Grundsteueränderungsanzeige (BayGrSt 5) 
oder  

• eine vollständig ausgefüllte Grundsteuer-
erklärung (Vordrucke BayGrSt 1 bis 
BayGrSt 4) 

anzeigen. Die Vordrucke erhalten Sie online unter 
www.grundsteuer.bayern.de oder bei Ihrem 
Finanzamt. Diese können Sie über ELSTER - Ihr 
Online-Finanzamt unter www.elster.de oder auch in 
Papierform übermitteln. Falls es in einem Jahr mehrere 
Änderungen gab, zeigen Sie diese bitte 
zusammengefasst an. Beim Formular 
Grundsteuererklärung geben Sie bitte den Stand nach 
den Änderungen an.  
 

Bis wann muss ich die Änderung(en) beim 
Finanzamt anzeigen? 

Die Änderungen eines Kalenderjahres müssen Sie 
grundsätzlich bis zum 31. März des Jahres abgeben, 
das auf das Jahr der Änderung(en) folgt.  
Beispiel: Ein Anbau wird im Februar 2027 fertiggestellt. 
Sie müssen die Änderung bis zum 31. März 2028 beim 
Finanzamt anzeigen. 
Sofern Ihnen dies nicht rechtzeitig möglich ist, informie-
ren Sie bitte frühzeitig Ihr Finanzamt und beantragen 
Sie eine Fristverlängerung. 
 

Wo finde ich weitere Informationen? 
Hilfen zum Ausfüllen der Grundsteueränderungs-
anzeige und der Grundsteuererklärung sowie weitere 

Informationen finden Sie unter 
www.grundsteuer.bayern.de 
 

 

Infos und Termine aus 

Neubrunn und Böttigheim 
 

 
 

30 Jahre Hexen 
 

 

 

 

Wann: 12.02.2026 

Uhrzeit: 17 Uhr 

Treffpunkt: 
Turnhalle 

 

 

Wir ziehen durch die Straßen von 
Neubrunn. 

 

Ab 20 Uhr Hexenparty für ALLE im 

Sängerheim. Helau 

 
 

Kinderfasching 
 

 

 
 

https://www.neubrunn.de/media/1766/mainzer_strasse.pdf
https://www.neubrunn.de/media/1766/mainzer_strasse.pdf
http://www.neubrunn.de/
mailto:bauverwaltung@neubrunn.de
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Schützenverein Neubrunn 
 

 
 

Faschingsfreunde Neubrunn 
 

 

St. Elisabeth Verein Neubrunn 
 

 

 

 

Terminbekanntgabe 
 
Die 1. Vorsitzende des St. Elisabeth Verein 
e.V. lädt alle Mitglieder recht herzlich zur 
diesjährigen Mitgliederversammlung ein.  
 
Diese findet statt 

 

am Sonntag, den 01. März 2026  
um 14:00 Uhr 

 

im Pfarrsaal des Kindergartens. 
 
Auf der Tagesordnung stehen die Berichte 
des Vorstands, der Kindergartenleitung 
und dem Krankenbesuchsdienst, sowie der 
Finanzbericht 2025 und der Haushaltsplan 
2026.  
Ich freue mich auf zahlreiche Teilnehmer. 
 
Nicole Kuhn 
1. Vorsitzende des St. Elisabeth Verein 
e.V. Neubrunn 
 

 
 

Infos und Termine aus 

dem Landkreis Würzburg 
 

 
 

Landratsamt Würzburg 
 

 

Meldefrist für Wasserzähler beachten: 
Landratsamt Würzburg bittet um rechtzeitige 
Mitteilungen zu Brunnen 

Wer im Landkreis Würzburg einen Brunnen besitzt und 
daraus Grundwasser nutzt, ist verpflichtet, die 
entnommenen Wassermengen regelmäßig zu 
erfassen und dem Landratsamt Würzburg mitzuteilen. 
Spätestens bis Ende März 2026 müssen die 
Zählerstände für das Jahr 2025 an die Untere 
Wasserrechtsbehörde gemeldet werden. Die konkrete 
Frist ist im jeweiligen Bescheid festgelegt. 
Durch zunehmend heiße Sommer und geringere 
Niederschläge ist es wichtig zu wissen, wie viel 
Grundwasser aus Brunnen gefördert wird. Nur auf 
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Basis zuverlässiger Meldungen lassen sich die 
Grundwasserstände beobachten und künftige 
Entnahmemengen fachgerecht festlegen. Für jede 
genehmigte Wasserentnahme ist ein Wasserzähler 
vorgeschrieben, der regelmäßig abzulesen ist. Die 
Übermittlung der Zählerstände erfolgt über das 
Meldeformular unter www.landkreis-
wuerzburg.de/formulare in der Rubrik Wasserrecht im 
Bereich Online-Anträge. 
 
Für Fragen steht das Landratsamt per E-Mail an 
wasserrecht@lra-wue.bayern.de und telefonisch unter 
der Nummer 0931 8003-5471 zur Verfügung. 
 

Kostenloses Informationsangebot zur 
Existenzgründung, Existenzerhaltung und 
Unternehmensnachfolge 

Das Landratsamt Würzburg bietet jeden Monat in 
Zusammenarbeit mit den Aktivsenioren Bayern e.V. 
einen Sprech- und Informationstag für Klein- und 
Mittelbetriebe sowie Existenzgründer aus Stadt und 
Landkreis Würzburg an. Interessierte bekommen in 
einer kostenlosen Erstberatung individuell und 
vertraulich Möglichkeiten aufgezeigt, wie sich 
Strategien zur Existenzgründung, Existenzerhaltung 
und Unternehmensnachfolge entwickeln lassen – zum 
Beispiel, wenn es um Planungs- und 
Finanzierungsfragen, Organisationsabläufe, 
Rechnungswesen, Marketing und Firmenübergaben 
geht. Weitere Informationen: www.aktivsenioren.de. 
 
Der nächste Sprech- und Informationstag findet am 
Mittwoch, 11. März 2026, von 9 bis 12:30 Uhr in 
Würzburg statt. Eine Anmeldung ist erforderlich bei 
Brigitte Schmid (Tel.: 0931 8003-5112, E-Mail: 
b.schmid@lra-wue.bayern.de). 
 

Wer sind die Aktivsenioren? 
Die Aktivsenioren Bayern e.V. unterstützen 
Existenzgründer, kleine und mittlere Unternehmen 
sowie gemeinnützige Organisationen bei 
betriebswirtschaftlichen Aufgaben – umfassend und 
individuell. Ihre 400 Mitglieder sind ehemalige 
Führungskräfte, Unternehmer und Freiberufler aus 
allen Branchen. Sie beraten ehrenamtlich und 
uneigennützig, sind wirtschaftlich unabhängig und 
politisch neutral. 
 

 

Bürgerenergiepreis Unterfranken 
 

 

Jetzt für den Bürgerenergiepreis Unterfranken 
2026 bewerben - 12.000 Euro Preisgeld für die 
Preisträger  
Wer sich für die Energiezukunft vor Ort stark macht, 
wird belohnt. Seit zwölf Jahren rufen die Bayernwerk 
Netz GmbH und die Regierung von Unterfranken zur 
Teilnahme am Bürgerenergiepreis auf. „Wir suchen 
Menschen, die sich mit viel Engagement für das 
Gelingen der Energiewende einsetzen. Wir zeichnen 
Vorbilder aus, die eindrucksvoll vermitteln, dass jeder 
Einzelne vor Ort seinen Beitrag leisten kann“, so 
Markus Leczycki, der beim Bayernwerk die 
Partnerschaften mit den bayerischen Kommunen 

verantwortet. „Zusammen mit der Regierung von 
Unterfranken als Kooperationspartner starten wir die 
nächste Runde, bei der insgesamt 12.000 Euro 
Preisgeld auf Energieheldinnen und Energiehelden 
aus Unterfranken warten. Prämiert werden 
beeindruckender Einsatz und Ideenreichtum sowie 
Projekte, die Ansporn für uns alle auf dem Weg in eine 
nachhaltige Zukunft sind“  
Auszeichnung für alle Generationen  
Bewerben können sich Privatpersonen, Vereine, 
Institutionen, Schulen und Kindergärten. Die 
Bandbreite an möglichen Engagements ist groß. Das 
kann in Form von Maßnahmen rund um 
Energieeinsparung sein, das können ebenso 
Umweltprojekte oder Aktionstage rund um Müll- oder 
Plastikvermeidung oder ein sinnvoller Umgang mit 
Lebensmitteln sein.  
Hier geht es zur Bewerbung  
Die Teilnahmebedingungen Bürgerenergiepreis, die 
Online-Bewerbung Bewerbung Bürgerenergiepreis 
und Videos der Siegerprojekte aus den Vorjahren 
Bürgerenergiepreis - YouTube sind im Internet über 
diese Links abrufbar.  
Bewerben Sie sich für diesen Preis und zeigen Sie 
allen, mit welchen Maßnahmen Sie die Energiezukunft 
vorantreiben. Alle Bewerbungen, die bis zum 22. Mai 
2026 hochgeladen werden, nehmen in dieser 
Bewerbungsrunde teil. Später eingehende 
Bewerbungen werden im Folgejahr berücksichtigt.  
Die Preisträger werden durch eine Fachjury benannt, 
die auch die Höhe des Preisgeldes festlegt.  
Fragen zum Bewerbungsverfahren beantwortet die 

Projektverantwortliche des Bayernwerks, Annette 

Vogel, Telefon 09 21-2 85-20 82, 

annette.vogel@bayernwerk.de 

 
 

Ergänzende unabhängige 

Teilhabeberatung (EUTB) 
 

 

Die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung 
(EUTB®) unterstützt Menschen mit Behinderung, mit 
chronischer Erkrankung oder in einer Phase drohender 
Behinderung – ebenso wie Angehörige und weitere 
Bezugspersonen. Unsere Beratung ist kostenlos, 
unabhängig und niedrigschwellig. 
Wir bieten Informationen, Orientierung und 
Empowerment in allen Fragen rund um Teilhabe, sei es 
im Bereich Arbeit, Wohnen, Ausbildung, Mobilität, 
Assistenz oder persönliche Lebensgestaltung. 
Gemeinsam mit Ratsuchenden entwickeln wir Wege, 
wie selbstbestimmte Teilhabe gelingen kann – auf 
Augenhöhe, lösungsorientiert und unabhängig von 
Ämtern oder Leistungsträgern. 
Als ergänzendes Angebot innerhalb der 
Unterstützungslandschaft verstehen wir uns als 
Lotsinnen, die Ratsuchende stärken, begleiten und bei 
der Erschließung von Möglichkeiten unterstützen. 
Dabei verbinden wir fachliche Kompetenz und 
persönliche Betroffenheit mit einer parteilichen, 
ressourcenorientierten Haltung. 
 

Kontakt: teilhabeberatung-wuerzburg@bbsb.org 

http://www.landkreis-wuerzburg.de/formulare
http://www.landkreis-wuerzburg.de/formulare
mailto:wasserrecht@lra-wue.bayern.de
http://www.aktivsenioren.de/
mailto:b.schmid@lra-wue.bayern.de
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Kirchliche Nachrichten 
 

 

 
 

Altpapiersammlung 
 

 

Am Samstag, 28. Februar 2026 ab 10 Uhr sammelt 
die Pfarrgemeinde Neubrunn wieder Altpapier. 
Treffpunkt für die Helfer ist um 9:45 Uhr an der 
Festhalle.  
Für zahlreiche Unterstützung danken wir im Voraus. 
Bitte Pakete nicht zu schwer packen. 
Die weiteren Termine in 2026 sind Samstag, 04. Juli 
und Samstag, 24. Oktober. 
 
Es findet in 2026 keine Altkleidersammlung statt. 

Gemeindeteam und Kirchenverwaltung St. Georg 
Neubrunn 
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Anzeigen 
 

 

 
 

 
 

Nächste DEKRA-Schlepperabnahme bei der 
Firma Ewald Kaufmann, Böttigheim (Tel. 09349 
255) am 09.02.2026 um 17.00 Uhr. 
 

 

 

 
 

Suche Landmaschinen aller Art, Pflug, Traktoren, 

Kipper, Hoflader, Sämaschine, Miststreuer, 

Kartoffeltechnik, Fräse usw 0176 50162707 
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